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Landratsamt Miltenberg, Brückenstraße 2, 63897 Miltenberg 
 

 

 
 

Liste der güteüberwachten Hersteller von mineralischen Ersatzbaustoffen mit Sitz im Landkreis Miltenberg 

(Bearbeitungsstand 2024-03-01) 

A) Aufbereitungsanlagen mit Eignungsnachweis 

Für die nachfolgend aufgelisteten Hersteller / Betreiber von Aufbereitungsanlagen liegen dem Landratsamt Miltenberg jeweils Ausfertigungen des Prüfzeugnisses über den Eignungsnachweise i. S. d. § 

5 Abs. 2 und 3 der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV) vor. Sie erfüllen damit die Voraussetzungen des § 5 Abs. 5 ErsatzbaustoffV und dürfen mineralische Ersatzbaustoffe in Verkehr 

bringen. 

L
fd

. 
N

r.
 

Hersteller / Betreiber Eignungsnachweis (EgN) Mineralischer Ersatzbaustoff 

Firma  Anschrift Aufbereitungsstandort 
/ Einsatzort, sofern 
abweichend 

EgN Datum,  
Prüfbericht Nr. 
 

Überwachungsstelle  Bezeichnung Material-
klasse 

Bautechnik Bemerkungen 

1 Josef Stix 
GmbH & Co. 
KG 

63843 
Niedernberg,  
Depotstraße 2 
 

 10.11.2023,  
23V40161/EgN 

LGA Bautechnik 
GmbH, Nürnberg 

RC-FSS 0/45  RC-1 Baustoffgemisch TL SoB-
StB - FSS 0/45 – UF5 – 
OC90 

Einhaltung 
Fußnote Anl. 2 
Tab. 1, Fußnote 
1,3,4 

2 Schuck 
Aushub-Abriss 
GmbH 

63820 
Elsenfeld 
Zwischen den 
Wegen 15 

 09.02.2024, 
5AB/2382/2023 
 
 
09.02.2024, 
5AB/2383/2023 

HNL Ingenieur- und 
Prüfgesellschaft 
mbH 

RC 
Baustoffgemisch 
0/45 (Rc30 
Ru30 Rb30)  
 
RC 
Baustoffgemisch 
0/45 (Rc70 
Ru30) 

RC-1 
 
 
 
 
RC-1 

  

  



 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
        Seite 2 von 2 

 
 

B) Aufbereitungsanlagen mit in der Güteüberwachung festgestellten Mängel 

Für die nachfolgend aufgelisteten Aufbereitungsanlagen wurde die Fremdüberwachung aufgrund von in der Güteüberwachung festgestellten Mängel in der Durchführung oder der Dokumentation der 

werkseigenen Produktionskontrolle durch die Überwachungsstelle eingestellt (§ 13 Abs. 2 Satz 4 ErsatzbaustoffV). Der Hersteller / Betreiber der Aufbereitungsanlage darf die mineralischen 

Ersatzbaustoffe, für die die Fremdüberwachung eingestellt ist, nur mit Zustimmung des Landratsamtes Miltenberg in Verkehr bringen (§ 13 Abs. 2 Satz 5 ErsatzbaustoffV).  
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N
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Hersteller / Betreiber betroffener mineralischer 
Ersatzbaustoff (ME) 

Fremdüberwachung 

Firma  Anschrift Aufbereitungsstandort 
/ Einsatzort, sofern 
abweichend 

Bezeichnung 
 

Materialklasse Überwachungsstelle Datum der 
Einstellung 

Datum der 
Wiederaufnahme 

Bemerkungen 

          

 


